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von Ingbert Liebing

Die CDU ist auch aus den Kommunalwahlen am 25. Mai 
2014 gestärkt hervorgegangen. Die kommunalfreundliche 
Politik von CDU und CSU kommt vor Ort an und wird ent-
sprechend honoriert. Ausgehend von den Kommunen über 
die Länder bis hin zum Bund wird eindrucksvoll die Positi-
on von CDU und CSU als „die Kommunalparteien in 
Deutschland“ unterstrichen.

Ein weiteres Puzzle-Teil zur Stärkung der Kommunen 
fügen die Länder Thüringen und Sachsen diesem Gesamt-
bild hinzu: Die CDU wird dort den Weg zur weiteren kom-
munalen Entlastung durch die unionsgeführte Bundesre-
gierung ebnen. Übereinstimmend wurde in Gesprächen 
mit den CDU-Fraktionen in Thüringen und Sachsen deut-
lich, dass das jeweilige Landesrecht entsprechend geändert 
wird. Der Automatismus wird außer Kraft gesetzt, dass 
Mehreinnahmen der Kommunen automatisch zu einer 
Kürzung von Landeszuweisungen im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleiches führen. Damit kann sicher ge-
stellt werden, dass ab 2015, wenn der Bund den Kommu-
nen jährlich mit einer Milliarde Euro zusätzlich die kom-
munale Finanzkraft stärkt, diese Gelder tatsächlich bei den 
Kommunen in Thüringen und Sachsen ankommen.

Nur wenn alle Länder diesem Beispiel folgen, können 
die zusätzlichen Milliarden an die Kommunen vom Bund 
ZLUNOLFK�ĵLH¡HQ��(V�PXVV�LP�=ZHLIHO�JHJHEHQHQIDOOV�DXFK�
durch einen Staatsvertrag gesichert werden, dass das zu-
sätzliche Geld nicht in den Länderhaushalten hängen 
bleibt. Auch für die Beratungen des Haushaltsentwurfs im 
Deutschen Bundestag ist es wichtig, dass sich schnell alle 
Länder erklären. Nur so gibt es eine Chance auf eine echte 
Entlastung, die vor Ort ankommt und zusätzlichen Gestal-
WXQJVVSLHOUDXP�DXFK�I¾U�QRWZHQGLJH�,QYHVWLWLRQHQ�VFKDĳW�
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von Alois Karl

Die Kommunen können als einzige 
staatliche Ebene mit stetig steigen-
dem Anteil am Gesamtsteueraufkom-
men rechnen. Darauf deuten die Er-
gebnisse der jüngsten Steuerschät-
zung hin.

Das Ergebnis der aktuellen Steuer-
schätzung bestätigt: Landkreise, Städ-
te und Gemeinden werden auch zwi-
schen 2014 und 2018 besonders von 
der kommunalfreundlichen Politik 
der unionsgeführten Bundesregie-
UXQJ� SURĴWLHUHQ�� 'DV� ]HLJW� GHU� 9HU-
gleich mit Ist-Steuereinnahmen von 
Landkreisen, Städten und Gemeinden 
des Jahres 2013. Sie werden von 2014 
bis 2018 insgesamt 51,2 Milliarden 
Euro mehr an Steuern einnehmen. 

Ihre jährlichen Steuereinnahmen 
werden gegenüber dem Ist-Wert für 
2013 von 84,5 Milliarden Euro jedes 
Jahr weiter steigen. Für 2018 haben 
die Schätzer bereits 101,8 Milliarden  
Euro an kommunalen Steuereinnah-
PHQ�HUUHFKQHW��'LHV� LVW� HLQ� =XZDFKV�
des jährlichen Steueraufkommens 
um 17,3 Milliarden Euro oder über 20 
Prozent innerhalb von fünf Jahren!

Bereits 2013 haben Landkreise, 
Städte und Gemeinden in ihrer Ge-
samtheit einen Finanzierungsüber-

schuss von 1,1 Milliarden Euro ver-
zeichnen können. Als Bundesebene 
unterstützen wir weiterhin Landkrei-
se, Städte und Gemeinden massiv, ob-
wohl es grundgesetzliche Aufgabe der 
Bundesländer ist, für eine angemes-
sene Finanzausstattung der Kommu-
ne zu sorgen.

Dieses Jahr werden wir die schritt-
weise Entlastung der Kommunen bei 
den Kosten der Grundsicherung im 
Alter und bei dauerhafter Erwerbs-
minderung abschließen und diese zu 
100 Prozent übernehmen. Damit ent-
lasten wir die Kommunen um noch 
einmal 1,6 Milliarden Euro pro Jahr 
zusätzlich. Das jährliche Entlastungs-
volumen wird ab 2014 dann insge-
samt fünf Milliarden Euro betragen. 
Hinzutreten weitere rund 3,9 Milliar-
den Euro an Entlastungen, mit denen 
der Bund den Landkreisen und Städ-
ten bei den Kosten der Unterkunft 
und Heizung unter die Arme greift. 
Weitere 1,3 Milliarden Euro stellt der 
Bund den Ländern für die Durchlei-
tung an die Städte und Gemeinden für 
den bedarfsgerechten Kinderkrippen-
DXVEDX�EHUHLW��=XVDPPHQ�PLW�ZHLWH-
ren Bundesleistungen werden Land-
kreise, Städte und Gemeinden direkt 
oder indirekt von Bundesleistungen 
im Gesamtvolumen von über 22 Milli-
DUGHQ� (XUR� SURĴWLHUHQ�� XQG� GDV� SUR�
Jahr.

Besonders bemerkenswert ist, 
dass nach den Berechnungen der 
Schätzer die Landkreise, Städte und 
Gemeinden von 2014 bis 2018 kons-
tant steigende Steuereinnahmen 
verzeichnen, während dies bei Bund 
und Ländern schwankt. Diese s Mehr 
an Steuereinnahmen kommt den 
Kommunen zugute, insbesondere 
vor dem Hintergrund,  dass der Bund 
ab 2015 ausgeglichene Haushalte 
vorlegen wird. Auch die Länder sind 
gemäß der Schuldenbremse zum 
Haushaltsausgleich bis spätestens 
�����YHUSĵLFKWHW�

Mehr Geld in kommunalen Kassen
Steuerschätzung prognostiziert positive Einnahmeentwicklung
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Die KfW hat am 12. Mai 2014 mit dem 
aktuellen KfW-Kommunalpanel ihre 
jüngsten Untersuchungsergebnisse 
]XU�/DJH�GHU�.RPXQDOĴQDQ]HQ�YRUJH-
legt. 

Demnach wird der Investitions-
rückstand der deutschen Kommunen 
für das Jahr 2013 von den kommuna-
len Experten aus Städten, Gemeinden 
und Landkreisen auf rund 118 Milli-
arden Euro geschätzt; dies bedeutet 
einen Rückgang um zehn Prozent im 
9HUJOHLFK� ]XP� 9RUMDKU�� 1DFK� HLQHP�
deutlichen Einbruch im Jahr 2012 leg-
ten die Investitionen im vergangenen 
Jahr leicht zu. Der größte Anteil (28 
3UR]HQW��HQWĴHO�DXI�ù6WUD¡HQ�XQG�9HU-
kehrsinfrastruktur“. Laut Einschät-
zung der Kommunen wurde in die-
sem Bereich etwa eine Milliarde Euro 
PHKU�LQYHVWLHUW�DOV�LP�9RUMDKU��'LHVHV�
Ergebnis ist einer insgesamt guten Fi-
nanzverfassung der Kommunen im 
zweiten Jahr in Folge geschuldet. Fi-
nanzielle Spielräume wurden auch 
für Investitionen genutzt.

Für das KfW-Kommunalpanel 2014 
wurden insgesamt 2.178 Städte, Ge-
PHLQGHQ�XQG�/DQGNUHLVH�LP�=HLWUDXP�
von September bis November 2013 
befragt, der Rücklauf betrug 378 Fra-
gebögen von Städten und Gemeinden 
sowie 101 von Landkreisen. Bei der 
Befragung wurde eine geschichtete 
Stichprobe nach vier Gemeindegrö-
ßenklassen eingesetzt, die Ergebnisse 
sind repräsentativ für die rund 5.200 
Städte und Gemeinden mit mehr als 
2.000 Einwohnern sowie für die 293 
Landkreise in Deutschland.

Trotz des Rückgangs ist der Investi-
tionsstau der zweithöchste Wert seit 
%HJLQQ� GHU� %HIUDJXQJ�� 9RQ� (QWZDU-
nung könne laut KfW keine Rede sein. 
Problematischer als die Höhe des In-
vestitionsstaus seien die Erwartungen 
GHU�ĴQDQ]VFKZDFKHQ�.RPPXQHQ�� ,Q�
vielen von ihnen verdrängt der Kon-
solidierungsbedarf die Investitions-
entscheidung. Strukturelle Probleme 
verwehren damit Weichenstellungen 
I¾U�GLH�=XNXQIW�

Schwerpunkte 
des Investitions-
rückstands sind 
insbesondere die 
Bereiche „Straßen 
XQG� 9HUNHKUVLQI-
rastruktur“ (26 
Prozent oder rund 
31 Milliarden 
Euro) und „Schu-
len“ (20 Prozent 
oder rund 24 Mil-
liarden Euro). Die 
Kommunen füh-
ren das vor allem 
auf unzureichen-
de Eigenmittel, 
u n z u r e i c h e n d e 
Landesmittel, ab-
weichende politi-
sche Prioritäten 
und eine unzurei-

Kommunen investieren zu wenig
KfW-Kommunalpanel sieht Rückstand von 118 Milliarden Euro

.RPPXQDOĲQDQ]HQ

chende Personalausstattung in den 
Straßenbauämtern zurück.

Den Investitionsstau der Kommu-
nen gerade im Bereich „Straßen und 
9HUNHKUVLQIUDVWUXNWXU÷� N¸QQHQ� ZHU-
der die Kommunen noch die Länder 
RGHU�GHU�%XQG�DOOHLQ�DXĵ¸VHQ��+LHU�LVW�
HLQ� JHPHLQVFKDIWOLFKHV� 9RUJHKHQ� HU-
forderlich. Der Bund leistet mit direk-
ten Kommunalentlastungen sowie ei-
ner auf Stabilität und Konsolidierung 
des Bundeshaushalts ausgerichteten 
Politik einen wichtigen Beitrag zur 
6W¦UNXQJ�GHU�.RPPXQDOĴQDQ]HQ��'LH�
Einnahmen der Kommunen sind im 
vergangenen Jahr um acht Milliarden 
Euro (vier Prozent) gestiegen — die 
Gewerbesteuer hat einen Höchststand 
erreicht. Im Ergebnis haben die Kom-
munen einen Überschuss von 1,1 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet. Dadurch 
konnten auch die Investitionen ge-
steigert und der Investitionsrück-
stand zumindest ein wenig verringert 
werden.

$XFK�LQ�=XNXQIW�ZLUG�GHU�%XQG�GLH�
.RPPXQHQ� ĴQDQ]LHOO� XQWHUVW¾W]HQ��
Im Bundeshaushalt 2014 wird die 
letzte Stufe der Übernahme der Kos-
ten für die Grundsicherung im Alter 
umgesetzt, was eine Entlastung in 

Höhe von 1,6 Milliarden Euro bewirkt. 
Darüber hinaus erhalten die Kommu-
QHQ� LP�=XJH�GHU�5HIRUP�GHU�(LQJOLH-
derungshilfe in den Jahren 2015 bis 
2017 jeweils eine Milliarde Euro und 
ab 2018 fünf Milliarden Euro jährlich 
PHKU� ]XU� 9HUI¾JXQJ� JHVWHOOW�� $XFK�
vom Anstieg der Städtebauförderung 
auf 700 Millionen Euro werden die 
.RPPXQHQ� HEHQVR� SURĴWLHUHQ� ZLH�
von der — entgegen ursprünglichen 
Plänen — weiterhin unverminderten 
=DKOXQJ� GHU� VRJHQDQQWHQ� ù(QWĵHFK-
tungsmittel“, mit denen auch Projekte 
GHU� *HPHLQGHYHUNHKUVĴQDQ]LHUXQJ�
unterstützt werden.

Diese so entstehenden Freiräume 
müssen die Kommunen letztendlich 
auch nutzen, um in den Erhalt der In-
frastruktur zu investieren. Dabei sind 
Entscheidungen mit Augenmaß und 
Prioritätensetzung erforderlich. 
Wenn sich beispielsweise eine kleine 
Kommune mit rund 6.000 Einwoh-
nern zwei Schwimmbäder leistet, darf 
man sich nicht wundern, wenn weni-
JHU�0LWWHO�]XP�(UKDOW�GHU�9HUNHKUVLQI-
UDVWUXNWXU�]XU�9HUI¾JXQJ�VWHKHQ�
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,P�=XJH�GHU�SDUODPHQWDULVFKHQ�%HUD-
tungen des Rentenpakets wird die be-
stehende Ausnahmeregelung zur An-
rechnung von Aufwandsentschädi-
gungen für kommunale Mandatsträger 
und Ehrenbeamte auf Rentenzahlun-
gen verlängert. Hierauf haben sich auf 
Initiative der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion die Regierungsfraktionen 
verständigt.

Wir begrüßen, dass die bestehende 
Ausnahmeregelung, nach der keine 
Anrechnung von Aufwandsentschädi-
gungen von kommunalen Ehrenbe-
amten auf Rentenzahlungen vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze erfolgt, 
auch über den September 2015 hin-
aus verlängert werden soll. Das ist für 
die kommunalen Amts- und Man-
datsträger ein wichtiges Signal.

Allerdings ist die jetzt angestrebte 
9HUO¦QJHUXQJ�QXU�HLQ�HUVWHU�6FKULWW�LQ�
die richtige Richtung. Die laufende 
Wahlperiode muss auch genutzt wer-
den, eine dauerhaft tragfähige Lösung 
]X� ĴQGHQ�� GLH� VLFKHUVWHOOW�� GDVV� GDV�
kommunale Ehrenamt nicht durch 

das Rentenrecht unattraktiv gemacht 
wird. Dabei ist eine Sonderregelung 
für das kommunale Ehrenamt gegen-
über dem ehrenamtlichen Engage-
PHQW� EHLVSLHOVZHLVH� LQ� 9HUHLQHQ�
durchaus gerechtfertigt und vertret-
bar. Immerhin handelt es sich beim 
kommunalen Ehrenamt um die Wahr-
nehmung von Aufgaben innerhalb der 
verfassten Staatlichkeit, die ohne das 
kommunale Ehrenamt von Haupt-
amtlichen wahrgenommen werden 
müssten.

Die Anrechnung von Aufwandsent-
schädigungen auf eine vorzeitig er-
haltene Rente wäre absurd. Denn 
GDQQ�P¾VVWH�HLQ�EHWURĳHQHU�2UWVE¾U-
germeister seine Aufwendungen aus 
dem kommunalen Ehrenamt selber 
aus seiner Rente bestreiten. Das wäre 
nicht hinnehmbar.

Hintergrund:

Nach geltendem Recht kann derje-
nige, der vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze Rente bezieht nur begrenzt 
hinzuverdienen, ohne dass Abzüge 

Rentenrecht muss attraktiv für Ehrenbeamte sein
Weiterhin keine Anrechnung von Aufwandsentschädigung

Kommunales Ehrenamt

bei der Altersversorgung vorgenom-
PHQ�ZHUGHQ��'LHV�EHWULĳW�DXFK�NRP-
munale Ehrenbeamte, deren Auf-
wandsentschädigung nur aufgrund 
einer Übergangsregelung bislang 
nicht auf Rentenzahlungen angerech-
net wird. Nach Ablauf der fünfjähri-
gen Übergangszeit im September 
2015 ist der steuer- und sozialabga-
EHQSĵLFKWLJH� (QWJHOWDQWHLO� DQ� HLQHU�
Aufwandsentschädigung – wie jedes 
andere Arbeitsentgelt auch – als Hin-
zuverdienst bei vorgezogenen Alters-
renten zu berücksichtigen.

Dies führt dann dazu, dass Auf-
wandsentschädigungen eine Renten-
kürzung bewirken werden, sobald sie 
450 Euro übersteigen. Damit wird 
manches kommunale Ehrenamt für 
Frührentner unattraktiv und es wird 
dadurch auf kommunaler Ebene im-
mer schwieriger, Ämter zu besetzen.

,P� =XJH� GHU� 9HUDEVFKLHGXQJ� GHV�
Rentenpakets haben sich CDU/CSU 
und SPD darauf verständigt, die bis 
September 2015 geltende Ausnahme-
regelung bis zum Jahr 2020 zu verlän-
gern.

Wahlen

Kommunales Wahlrecht für Ausländer
Falsche Ansätze werden auch durch Wiederholungen nicht besser
Forderungen nach einem Kommunal-
wahlrecht für alle Ausländer tauchen 
in regelmäßigen Abständen auf. So 
war es vor den Kommunalwahlen in 
diesem Jahr — und so wird es auch al-
OHU�9RUDXVVLFKW�QDFK� LQ�=XNXQIW�ZHL-
tergehen. Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion lehnt auch weiterhin ein 
kommunales Wahlrecht für alle Aus-
länder ab.

=X� HLQHU� VWDUNHQ� NRPPXQDOHQ�
Selbstverwaltung gehören starke Räte 
mit klarer und eindeutiger Legitimati-
on durch die Wählerinnen und Wäh-
ler. Dazu gehört auch, dass das Wahl-
recht nicht beliebig aufgeweicht wer-
den darf — Kommunalwahlen sind 
keine Wahlen zweiter Klasse. Die im 

9RUIHOG�GHU�.RPPXQDOZDKOHQ�HUQHXW�
vorgetragenen Forderungen nach ei-
nem Kommunalwahlrecht für alle 
Ausländer lassen bei den Protagonis-
ten einer solchen Wahlrechtsände-
UXQJ� =ZHLIHO� DP� DXVUHLFKHQGHQ� 5HV-
pekt gegenüber den Kommunalräten 
und der kommunalen Selbstverwal-
tung erkennen.

Mit den immer wiederkehrenden 
Forderungen werden falsche Ansätze 
DXV� GHU� 9HUJDQJHQKHLW� DXIJHZ¦UPW��
Wiederholungen mögen bei Filmen 
einen gewissen Reiz haben — bei der 
Forderung nach einem Kommunal-
wahlrecht für alle Ausländer ist dies 
eindeutig nicht der Fall. Stattdessen 
sollten sich alle Beteiligten stärker für 

die Integration der hier lebenden Aus-
länder engagieren, damit ihre Integra-
tion in eine deutsche Staatsbürger-
schaft mündet. Dann hätte sich auch 
die Forderung nach einem Wahlrecht 
für alle Ausländer erledigt. Die Kom-
munalwahlen in diesem Jahr mit ei-
ner recht hohen Präsenz an Kandida-
ten mit Migrationshintergrund zeigen 
deutlich, dass dieser Weg gangbar ist 
und keine Diskriminierung gegen-
über Einwanderern darstellt.

Das kommunale Wahlrecht für EU-
Bürger taugt nicht als Referenz, denn 
dieses Wahlrecht basiert auf EU-Recht 
und beruht vor allem auf Gegenseitig-
keit.
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Erneuerbare Energien

Kein Dauerblinklicht bei Windkraftanlagen
Chancen für bedarfsgerechte Befeuerung

6HLW� PHKUHUHQ� -DKUHQ� ĴQGHQ� %HP¾-
hungen statt, die nächtliche Rotlicht-
Blinkbefeuerung von Windkraftanla-
gen, die höher als 100 Meter sind, 
durch eine bedarfsgerechte Befeue-
rung, die nur bei näher kommenden 
Flugzeugen aktiviert wird, zu erset-
]HQ�� 'HU� 9RUVLW]HQGH� GHU� $UEHLWVJH-
meinschaft Kommunalpolitik, Ing-
bert Liebing, hatte sich intensiv im 
Bundesverkehrsministerium für die-
ses Thema engagiert. Jetzt kann Lie-
bing einen entscheidenden Fort-
schritt vermelden: Wie das 
Bundesministerium mitteilt, sind 
ZLFKWLJH� 9HUZDOWXQJVYRUDXVVHW]XQ-
JHQ�ùDXI�GHU�=LHOJHUDGHQ÷��

So hat das Ministerium am 27. 
März 2014 die DFS (Deutsche Flugsi-
cherung GmbH) als „fachkundige 
Stelle zur Anerkennung bedarfsge-
rechter Nachtkennzeichnungen für 
Windenergieanlagen“ benannt. Dafür 
bedarf es aber auch einer Änderung 
GHU� $OOJHPHLQHQ� 9HUZDOWXQJVYRU-
schrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen. Die Entwurfsfas-
sung ist nach Mitteilung des 
Ministeriums nahezu abgeschlossen. 
In den kommenden Wochen werde 
diese Arbeit beendet. Im Mai sollte die 
Ressortabstimmung innerhalb der 
%XQGHVUHJLHUXQJ�VWDWWĴQGHQ��

Wie Ingbert Liebing weiter mit-
WHLOWH�� ĴQGH� LP� QRUGIULHVLVFKHQ� /DQ-
JHQKRUQ� EHUHLWV� HLQ� WHFKQLVFKHU�9HU-
such mit bedarfsgerechter Befeuerung 
in einem Windpark statt – „ein Pilot-
projekt mit bundesweiter Bedeutung“, 
so der CDU-Politiker.

Wenn in den kommenden Wochen 
die verwaltungsseitigen Anforderun-
JHQ� DQ� GLH� $QHUNHQQXQJ� XQG� =XODV-
sung bedarfsgerechter Befeuerungs-
systeme erfüllt sind, könnten auf 
dieser Basis technische Systeme zuge-
ODVVHQ� ZHUGHQ�� ù'DQQ� NDQQ� GHU� 9HU-
such in Langenhorn zum Segen für 
viele Regionen werden, wenn hohe 
Windmühlen nachts nicht mehr mit 
Dauer-Blinklicht versehen werden 
müssen“, erklärte Ingbert Liebing. 

Windkraftanlagen müssen zurzeit 
noch ab einer Höhe von 100 Metern 
nachts mit Dauer-Blinklicht zum 
Schutz vor Flugzeugen gekennzeich-
net werden. Dies führt dazu, dass 
manche Gemeinden Höhenbegren-
zungen eingeführt haben. Dadurch 
wird aber möglicher Energieertrag 
verschenkt. Ein Meter mehr Höhe 
bringt ein Prozent mehr Energieer-
trag. Anlagen mit 130 statt 100 Meter 
Höhe könnten 30 Prozent mehr Ertrag 
pro Standort bringen. „Dafür ist die 

bedarfsgerechte Befeuerung aber 
]ZLQJHQGH� 9RUDXVVHW]XQJ�� 'DGXUFK�
würden Bedenken und Widerstände 
in der Bevölkerung gegen nächtliches 
Dauer-Blinklicht hinfällig“, erklärte 
Liebing abschließend.

Schienenbetriebe werden stärker entlastet
EEG-Novelle ist ein wichtiger Baustein auch für Kommunen

Der Deutsche Bundestag hat am 8. Mai 
2014 in erster Lesung den Gesetzent-
wurf zur EEG-Novelle beraten. Dieser 
Gesetzentwurf ist ein wichtiger Bau-
stein für die erfolgreiche Gestaltung 
der Energiewende in Deutschland.

Bei diesem „Mammutprojekt“ geht 
es um eine ausgewogene Gestaltung, 
die die Bürgerinnen und Bürger in all 
ihren Lebensbereichen nicht überfor-
dert. Es geht nicht nur um die Siche-
rung von Arbeitsplätzen in energiein-
tensiven Unternehmen, sondern auch 
um den weiteren Ausbau der regene-
rativen Energien und der notwendi-
gen Netzinfrastruktur.

Wir werden in den jetzt laufenden 
parlamentarischen Beratungen dar-
auf achten, dass alle Möglichkeiten 
einer dezentral verantworteten nach-
haltigen Energieversorgung in den 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität 
genutzt werden. Hier geht es um mehr 
als große technologische und infra-
strukturelle Herausforderungen: Hier 
geht es um die Chance für mehr kom-
munale Selbstverwaltung, für mehr 
kommunales Engagement und Han-
deln, für mehr Bürger einbindung und 
Bürgerbeteiligung. Es wird darauf an-
kommen, die kommunalen Stadtwer-
ke und das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort für eine zu-

kunftsweisende, nachhaltige 
energiepolitische Strategie in beson-
derer Weise zu berücksichtigen. Die 
Kommunen haben dabei als Schnitt-
stelle vor Ort eine besondere Bedeu-
tung und Aufgabe.

,Q�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�LVW�HV�]X�
begrüßen, dass der jetzt vorliegende 
Gesetzentwurf eine beständige Forde-
rung aus der kommunalen Familie 
aufgreift und eine stärkere Entlastung 
der Schienenbetriebe von der EEG-
Ökostromumlage vorsieht als vorheri-
ge Entwürfe von Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel. Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung.
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Dass sich solides Wirtschaften, kreati-
ve Ideen und zukunftsorientierte Po-
litik auszahlen, zeigt eindrucksvoll 
die Stadt Monheim am Rhein.

9RU� HLQLJHQ� -DKUHQ� ZXUGHQ� GLH�
richtigen Weichen gestellt, die zum 
=LHO�I¾KUWHQ��0RQKHLP�LVW�HLQ�EHOLHE-
ter Wirtschaftsstandort und es geht 
mit der Stadt bergauf - doch wie lange 
noch? „Der von der rot-grünen Lan-
desregierung beschlossene Kommu-
nal-Soli lässt unsere schöne Stadt am 
Rhein ausbluten“, erklärte die CDU-
Bundestagsabgeordnete Michaela 
Noll ihrem CDU-Bundestagskollegen 
XQG�9RUVLW]HQGHQ�GHU�$UEHLWVJHPHLQ-
schaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Ingbert Lie-
bing, der sich ein Bild von Monheim 
machte. „Bei allen wichtigen Fragen 
zur Kommunalpolitik ist Ingbert Lie-
bing unser Ansprechpartner im Bun-
destag“, so Noll.

Gemeinsam mit dem Landrat Tho-
mas Hendele diskutierten die Politi-
ker über die Auswirkungen des Kom-
munal-Solis, der Monheim bis zum 
Jahr 2020 insgesamt rund 195 Millio-
nen Euro kosten wird. „Das ist keine 
vorausschauende Politik der Landes-

regierung! Das ist eine Bestrafung der 
Kommunen, die durch jahrelange 
Sparmaßnahmen ihre Haushalte kon-
solidiert haben“, sagte Noll. Dem 
stimmte Hendele zu: „Dass es auch 
anders geht, zeigt unser Kreis. Seit 
dem 1. Januar 2008 sind wir schul-
denfrei“, so Hendele, der den Kommu-
nal-Soli ebenfalls strikt ablehnt: „Es 
ist nicht Aufgabe von Kommunen, für 
eine ausreichende Finanzierung an-
derer Kommunen aufzukommen“. 

Kommunal-Soli lässt Städte ausbluten
Solides Wirtschaften muss sich weiter lohnen

Aus den Ländern

$XFK�/LHELQJ��GHU�9RUVLW]HQGHU�GHU�
.RPPXQDOSROLWLVFKHQ� 9HUHLQLJXQJ�
der CDU und CSU in Deutschland ist, 
hält den Kommunal-Soli für den fal-
VFKHQ�:HJ��ù9LHOPHKU�VROOWH�GLH�15:�
Landesregierung in den Kommunen 
DXI�8UVDFKHQĴQGXQJ�JHKHQ��GLH� LKUH�
+DXVKDOWH� QLFKW� LQ� GHQ�*ULĳ� EHNRP-
men. Diejenigen zu bestrafen, die ihre 
Hausaufgaben gemacht haben, ist der 
falsche Weg“.

v.l.n.r.: Landrat Thomas Hendele, Ingbert Liebing, Michaela Noll und Peter Kreuer in Monheim

Inklusion ist Dauerstreit
Kommunen müssen um Finanzierung kämpfen

Die Finanzierung der Inklusion 
behinderter Kinder in den Regel-
schulbetrieb entwickelt sich zum 
Dauerstreit zwischen Ländern und 
Kommunen. Die Finanzierung ist – 
zumindest in den Flächenländern – 
strittig. In der Regel geht es um die 
Frage, welchen Anteil das Bundesland 
und welchen Anteil die Kommunen 
als Schulträger zu leisten haben – und 
welcher Anteil gegebenenfalls seitens 
der Sozialhilfe übernommen werden 
muss.

Nachdem sich das Land Nordrhein-
Westfalen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden auf eine Finanzie-
rungsgrundlage geeinigt hat und 

damit eine Klage der Kommunen 
abwenden konnte, zeichnet sich nun-
mehr in Niedersachsen eine Sammel-
klage der Kommunen gegen die rot-
grüne Landesregierung ab. Die 
Kommunen berufen sich auf das ver-
fassungsrechtlich verankerte Konne-
xitätsprinzip, wonach der die Kosten 
trägt, der die Aufgabe bestellt. Dies 
werde bei der Finanzierung der Inklu-
sionsaufgaben von der Landesregie-
rung in Hannover nicht ausreichend 
berücksichtigt.

Das Landessozialgericht Schles-
wig-Holstein hat am 17. Februar 2014 
entschieden, dass ein behindertes 
Kind keinen Anspruch auf Schulbe-

gleitung zulasten der Sozialhilfe habe, 
soweit der Hilfebedarf im Kernbe-
reich der schulischen Arbeit bestehe. 
'LHVHU� OLHJH� LP� 9HUDQWZRUWXQJVEH-
reich der Schule. Mit diesem Urteil ist 
für Schleswig-Holstein zumindest 
geklärt, dass die Inklusion nicht 
zulasten der Sozialhilfe erfolgen darf. 
Nicht abschließend geklärt ist aller-
dings, wer die im Urteil benannten 
$XIJDEHQ�GHU�6FKXOH�ĴQDQ]LHUHQ�VROO���
— das Land oder die Kommune als 
Schulträger. Die Landesregierung 
muss jetzt so schnell wie möglich die 
passenden Konzepte vorlegen und 
dabei das Konnexitätsprinzip beach-
ten. Sonst droht die nächste Klage-
welle.

Q
u

e
ll
e
: 

w
w

w
.m

ic
h

a
e
la

-
n

o
ll
.d

e



7 | Kommunal relevant | Mai 2014

Der Deutsche Bundestag hat am 22. 
Mai 2014 einen Antrag der Linken de-
battiert, mit dem eine Gemeindewirt-
schaftssteuer eingeführt werden soll. 
Dies wäre ein vollkommen falsches 
Signal.

Die Kommunen vertrauen auf die 
Gewerbesteuer und lehnen eine Än-
derung mehrheitlich ab. Eine Reform 
der Gewerbesteuer gegen die Kommu-
nen ist mit der Union nicht machbar. 

In einem Punkt haben die Linken 
in ihrem Antrag tatsächlich Recht: Es 
ist eine Tendenz zu erkennen, dass ei-
nige Bundesländer immer mehr Auf-
gaben auf die Kommunen abwälzen, 
RKQH�I¾U�HLQH�DXVUHLFKHQGH�ĴQDQ]LHO-
le Kompensation zu sorgen. Dies ist 
zum Beispiel aktuell in Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz festzustellen, in denen 
¾EHU�GLH�9HUWHLOXQJ�GHU�.RVWHQ�I¾U�GLH�
Inklusion gestritten wird und teilwei-
se Klagen der Kommunen gegen ihre 
jeweilige Landesregierung drohen.

Allerdings ziehen die Linken hier-
aus die falschen Schlussfolgerungen. 
Nicht die Weiterentwicklung der Ge-
werbesteuer zu einer Gemeindewirt-
schaftssteuer löst das Problem. Das 
Problem wird am ehesten durch eine 
Politik gelöst, die vor allem den Mit-
telstand stärkt. Das sichert die Gewer-
besteuereinnahmen der Kommunen. 
Die unionsgeführten Bundesregie-
rungen der letzten Wahlperioden ha-
ben diesen Weg beschritten. Die posi-
tive Wirkung ist deutlich an der Ent-
wicklung der 
Gewerbesteuereinnahmen zu erken-
nen: Nach einem bedingt durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise ausge-
lösten Einbruch im Jahr 2009 auf 
24,96 Milliarden Euro sind die Ein-
nahmen aus der wichtigsten Kommu-
nalsteuer ab 2010 kontinuierlich ge-
stiegen. Im Jahr 2013 konnten die 
Kommunen 32,64 Milliarden Euro 
verbuchen und haben damit einen 
Höchststand erreicht, der deutlich 
¾EHU�GHP�9RUNULVHQ�1LYHDX�OLHJW�

Linke ignoriert die Lage in den Kommunen
Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer falsches Signal

Aus dem Bundestag

Die von den Linken zumindest in 
Kauf genommene Steuererhöhung als 
Folge einer Gemeindewirtschafts-
VWHXHU�Z¾UGH�GLH�SRVLWLYHQ�(ĳHNWH�GHU�
mittelstandsfreundlichen Bundespo-
litik gefährden. Somit zielt der Antrag 
in die vollkommen falsche Richtung.
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verwendet werden.

:DKOHQ�����

CDU bleibt bei Kommunalwahlen stärkste Kraft
KPV für Sperrklauseln im Kommunalwahlrecht

'LH� &'8� DOV� JU¸¡WH� 9RONVSDUWHL� LVW�
auch bei den Kommunalwahlen ins-
gesamt die stärkste Kraft.

Gerade in Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen bleibt es bei einem deut-
OLFKHQ� 9RUVSUXQJ� JHJHQ¾EHU� GHQ�
anderen Parteien. In Rheinland-Pfalz, 
Thüringen, Brandenburg und Meck-
OHQEXUJ�9RUSRPPHUQ� ZHUGHQ� ]XP�
Teil deutliche Gewinne erwartet. Auf-
grund des unterschiedlichen Wahl-
systems in den verschiedenen Län-
dern liegen bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe (26. Mai 2014) noch 
nicht überall die abschließenden End-
ergebnisse vor. Somit kann eine 
genauere Analyse erst zu einem späte-
UHQ� =HLWSXQNW� HUIROJHQ�� $OOHUGLQJV�

zeichnet sich eines deutlich ab: Die 
Union wird als die Kommunalpartei 
in Deutschland bestätigt. 

Auch die Direktwahlen zeigen, dass 
die CDU mit hervorragenden Persön-
OLFKNHLWHQ� SXQNWHQ� NDQQ�� 9LHOH� %¾U-
germeister, Oberbürgermeister und 
Landräte konnten sich im ersten 
Wahlgang bereits durchsetzen; viele 
werden in der Stichwahl folgen. Ein 
besonders herzlicher Glückwunsch 
geht an den Stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden der Kommunalpoli-
WLVFKHQ� 9HUHLQLJXQJ� �.39�� 7KRPDV�
Hunsteger-Petermann, der mit seiner 
Wiederwahl als Oberbürgermeister in 
Hamm bestätigt, CDU kann Groß-
stadt.

Allerdings fördern die Kommunal-
wahlen – wie auch die Europawahl – 
eine anwachsende Gefahr zu Tage: Mit 
dem Einzug von Splitterparteien oder 
Einzelbewerbern wegen des Wegfalls 
von Sperrklauseln wird die Arbeit in 
der Kommunalen Selbstverwaltung 
immer schwieriger. 

'HVKDOE� VHW]W� VLFK� GLH� .39� GDI¾U�
ein, die Funktionsfähigkeit und die 
Gemeinwohlorientierung der kom-
PXQDOHQ� 9HUWUHWXQJVN¸USHUVFKDIWHQ�
zu stärken und eine Sperrklausel im 
Kommunalwahlrecht in den einzel-
nen Landesverfassungen zu veran-
NHUQ��'LH�.39�DSSHOOLHUW�DQ�GLH�/DQG-
tagsfraktionen, entsprechende 
Änderungen der Landesverfassungen 
voranzutreiben.


